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schloß sich daher mehr der Rechten (Konservative) und auch der Mitte
(Zentrum) an und brachte so im Jahre 1879 das Zollgesetz zustande.
Diese Schutzzollpolitik bewirkte in der Landwirtschaft und der Industrie
eine Blüte, neben der die damit verbundene Verteuerung der Lebens-
mittel nicht in die Wagschale fallen konnte. Um dem Reiche höhere
Einnahmen zu verschaffen, wurden späterhin mehrmals die an der
Grenze erhobenen Finanzzölle auf Tabak, Kaffee u. a. erhöht, sowie
die im Landesinnern erhobenen (indirekten) Verbrauchssteuern aus-
gedehnt (z. B. auf Bier, Zündhölzer u. a.). Der deutsche Außen-
Handel nimmt mit nunmehr rund 18 Milliarden Mark die zweite
Stelle in der Welt ein und wird den englischen in naher Zukunft ein-
geholt haben, wenn er sich weiter, wie im letzten Jahrzehnt, doppelt
so schnell entwickelt wie der englische.

Mit den anderen Staaten wurden möglichst langfristige Han -
delsverträge geschlossen. Außerdem wurde ein Handelsgesetz-
buch geschaffen und in Leipzig ein Oberhandelsgericht errichtet.
Maße und Gewichte wurden im neuen Deutschen Reich ver-
einheitlicht. Eine bedeutende Förderung erfuhren Handel und Verkehr
durch die Begründung des W e l t p o st v e r e i n s im Jahre 1874 durch

den Staatssekretär des Reichspostamtes Heinrich von Stephan, sowie
dadurch, daß 1876 die Telegraphenlinien und 1877 das neu einge¬
führte Telephon mit der Postverwaltung verbunden wurden. Ein
einheitlicher niedriger Portosatz,*) der Gebrauch der Postkarte und
der Postanweisung sowie der Postscheckverkehr brachten große Erleich-
terungen. Dagegen war es Bismarck nicht gelungen, die Eisenbahnen
zu Reichseisenbahnen zu machen, da die Einzelstaaten es vorzogen,
in ihrem Gebiet die Eisenbahnen zu verstaatlichen und sich dadurch
bedeutende Einkünfte zu sichern.

Das Finanzwesen. Der Staat hat die Währung zu bestimmen,
d. h. den Stoff, der Geld sein soll. Das Deutsche Reich führte die
Goldwährung ein, die den Vorteil hat, daß man große Sum-
men mit wenigen und kleinen Münzen bezahlen kann. Da aber auch
Taler in jeder Höhe in Zahlung genommen werden müssen, so haben
wir nur eine „hinkende" Goldwährung. Die andern Münzen sind
Scheidemünzen, die nur bis zu einer gesetzlich festgesetzten Höhe an-
genommen werden müssen. Reichskassenscheine (bis 50 Jl) und
Banknoten (100 und 1000 Ji) sind Reichsschuldscheine, für die in der

*) Bayern und Württemberg haben eigene Post- und Telegraphier-
waltung (Reservatrecht), doch hat Württemberg neuerdings auf eigene Post-
Wertzeichen verzichtet.


